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Bebauungsplan „Gewerbe- und Mischgebiet Mooslern“ 

 
Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir weisen darauf hin, dass bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der benachbarten 
landwirtschaftlichen Flächen, Lärm- Staub- und Geruchsemissionen entstehen. Während der Ernte und 
in Stoßzeiten muss teilweise auch an Sonn- und Feiertagen sowie in Ausnahmefällen auch in der Nacht 
gearbeitet werden. Die zukünftigen Anwohner müssen darauf hingewiesen werden. Die Landwirte 
dürfen durch die geplante Gewerbe- und Mischgebiet keine Beschränkungen erfahren. 
 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass eine ordentliche Bewirtschaftung der anliegenden Flächen zu 
gewährleisten ist. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben eine Breite von bis zu 3,5 m und diese sollten 
problemlos die Straßen befahren können. Zudem dürfen die Verkehrswege nicht als zusätzliche 
Parkmöglichkeit gebraucht werden. 
 
Der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche für Verkehrsfläche und Bebauung nimmt immer weiter zu. 
Deshalb ist eine mehrstöckige Bebauung grundsätzlich eher zu begrüßen, um den Verbrauch von 
landwirtschaftlich nutzbarer Fläche nicht unnötig zu beschleunigen. Zudem sollten die Möglichkeiten 
der Nachverdichtung und die Wiedernutzbarmachung von Flächen in Betracht gezogen werden, um die 
Inanspruchnahme von zusätzlichen Flächen auf das notwendige Maß zu begrenzen.  
 

Eine Eingrünung ist grundsätzlich erstrebenswert. Es sollte aber bei der Randbepflanzung, vor allem 
beim Pflanzen von Bäumen ein ausreichender Grenzabstand (4m) eingehalten werden, damit die 
landwirtschaftlichen Flächen nicht durch Schattenwirkung beeinträchtigt werden.  Eine niedrige 
Bepflanzung ist zu begrüßen. 
 
Für die Schaffung des Gewerbe- und Mischgebietes müssen Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. 
Es ist zu begrüßen, dass der Ausgleich an Gewässern stattfindet und somit wertvollen Ackerboden 
schont. Es ist darauf zu achten, dass Ausgleichsflächen dergestalt gepflegt werden, dass hiervon keine 






